
Änderungsantrag Nr.
TE120 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §4 (6) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, nach Absatz 5 des §4 in Abschnitt A folgenden 
Absatz einzufügen:
(6) Das passive Wahlrecht haben Piraten ab dem vollendeten 18. 
Lebensjahr. 

Begründung

Nicht Volljährige können Entscheidungen jeglicher Art (auch im 
Vorstand) nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten fällen. 
Alternativ könnten wir Vorstandsmitglieder, die nicht nach "außen" 
wirken, definieren. Aber das ist derzeit zu aufwendig. 

Eine gute Zusammenfassung: Minderjaehrige im Verein 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
http://www.singen-und-stimme.de/index.php/2009/12/14/ein-wunschproblem-minderjaehrige-im-verein/
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung

